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Tatsächlich kann unter 
anderem auch die Ver-
letzung von Rechtsvor-

schriften, die man mit dem Lau-
terkeitsrecht weder gedanklich 
noch von deren Regelungsin-
halt her in Verbindung bringt, 
einen Verstoß gegen das UWG 
(Gesetz gegen den unlauteren 
Wettbewerb) darstellen.

GELTUNGSBEREICH. Ver-
stöße gegen Gesetze, Verord-
nungen oder EU-Recht können 
zu lauterkeitsrechtlichen Un-
terlassungsklagen von Mit-
bewerbern oder Verbänden 
führen, wenn es sich um einen 
„unlauteren Rechtsbruch“ han-
delt. Während das bei klassisch 
marktregelnden Vorschriften 
wie etwa dem Kartellrecht, 
der Gewerbeordnung oder 
bei Preisvorschriften leicht 
nachvollziehbar ist, findet das 
UWG auch auf Gesetzesver-
stöße Anwendung, die nicht 
unmittelbar das Marktverhal-
ten regeln (wie etwa Straßen-
verkehrsordnung, Arbeitneh-
merschutzvorschriften oder 
sozialversicherungsrechtliche 
Vereinbarungen). Nach der 
ständigen Judikatur des Ober-
sten Gerichtshofs („OGH“) ist 
es grundsätzlich bedeutungs-
los, ob es sich um die Verlet-
zung von Marktverhaltensre-
geln oder von „wettbewerbs-
neutralen Normen“ handelt, 
die einen gänzlich anderen 
Schutzzweck als das UWG ha-
ben. 

Ausgehend von der OGH-
Leitentscheidung „Stadtrund-
fahrten“ nach der umfas-
senden UWG-Novelle 2007 
hat die Fallgruppe „unlauterer 
Rechtsbruch“ in der Praxis an 
Bedeutung gewonnen. Damals 
wurden Verletzungen des Ge-
legenheitsverkehrs-Gesetzes 

und der einschlägigen Be-
triebsordnung bei der Veran-
staltung von Stadtrundfahrten 
als unlauterer Rechtsbruch 
qualifiziert (4 Ob 225/07b) 
und die Vorjudikatur des OGH 
- wenn auch mit teilweise ab-
weichender Begründung - fort-
gesetzt.

AUslegung .  Damit ein 
Rechtsbruch nach dem UWG 
vorwerfbar ist, darf das Ver-
halten aber nicht durch eine 
vertretbare Rechtsansicht ge-
deckt sein. Damit ist für Ver-
stöße nach dem UWG nicht 
die „richtige“ bzw. „strengste“ 
Auslegung maßgeblich. Aller-
dings ist eine Rechtsansicht 
nur dann vertretbar, wenn sie 
nicht im Gegensatz zu einem 
klaren Gesetzeswortlaut, zur 
offenkundigen Absicht des 
Gesetzgebers oder zu einer 
bestehenden Verwaltungs-
praxis oder Rechtsprechung 
steht. Vertretbar war etwa die 
Ansicht, Verkehrscoachings 
nach dem Führerscheinge-
setz, die nur von bestimmten 
„Blaulicht-Organisationen“ 
veranstaltet und durchgeführt 
werden durften, in deren Auf-
trag durchzuführen. 

Weil im Bereich des UWG 
die Verschuldensunabhän-
gigkeit des Unterlassungsan-
spruchs wesentlich ist, kann 
sich der Betroffene weder auf 
ein formloses behördliches 
Dulden berufen, noch nützt es 
ihm, wenn er im Vorfeld bei der 
Behörde nachgefragt und eine 
„unrichtige“ Auskunft erhal-
ten hat. Das erfuhr auch jener 
Unternehmer, der hinsichtlich 
des sonn- und feiertäglichen 
Verkaufs von Reiseandenken, 
Reiseproviant, Foto- und Toi-
lettenartikeln zunächst die te-
lefonische Auskunft erhalten 

hatte, dass im Rahmen der in 
bestimmten Wintersportorten 
grundsätzlich möglichen Öff-
nungszeit von vier Stunden 
keine Beschränkung auf das in 
der betreffenden Verordnung 
genannte Sortiment vorliege, 
sofern das erlaubte Sortiment 
„überwiegen“ würde.

SPÜRBARKEIT. Wenn keine 
vertretbare Rechtsansicht 
vorliegt, ist aber immer noch 
zu klären, ob der Rechtsbruch 
geeignet ist, den Wettbewerb 
„spürbar“ zu beeinflussen. Für 
den OGH ist die Auswirkung 
des Normverstoßes auf den 
Markt maßgeblich. Damit wird 
letztlich die Anwendbarkeit des 
UWG auf solche Sachverhalte 
beschränkt, die eine gewisse 
Bagatellschwelle überschrei-
ten um somit ein „Ausufern“ 
lauterkeitsrechtlicher Sankti-
onen zu verhindern. Nach den 
jüngsten Entscheidungen wird 
die Spürbarkeit aber meist mit 
dem Argument bejaht, dass der 
Normverstoß für sich alleine 
eine solche begründet (z.B. die 
Entscheidung „Offenlegung II“, 
4 Ob 229/08t, in der der OGH 
unter bestimmten Umständen 
einen Verstoß gegen die Offen-
legung von Jahresabschlüssen 
im Firmenbuch als unlauter 
qualifizierte). 

Soweit ersichtlich hat der 
OGH seit der Novelle erst in 
einem Fall (4 Ob 37/08g) die 
Spürbarkeit verneint: Das be-
langte Unternehmen hatte 
gewerberechtliche Anzeigen 
für den Verkauf medizinischer 
Produkte in hunderten österrei-
chischen Betriebsstätten unter-
lassen, für die es allerdings am 
Unternehmenssitz über eine 
Gewerbeberechtigung verfügte. 
Der Kläger berief sich erfolglos 
auf Ersparnisse an administra-

tivem Aufwand für die Anzeige, 
an Kammerumlagen und den 
Einsatz von Filialgeschäftsfüh-
rern, was dem OGH in diesem 
Einzelfall nicht reichte.

SANKTIONEN . Rechtsver-
stöße können damit nicht nur 
z.B. durch Verwaltungsstra-
fen sanktioniert sein, sondern 
auch von Mitbewerbern und 
klagenden Verbänden auf Ba-
sis des UWG bekämpfbar sein. 
Dies hat in der Praxis zu einem 
weiten Angriffsfeld geführt, das 
sich gleichsam quer durch die 
österreichische Rechtsordnung 
zieht. 

In den jüngsten Entschei-
dungen beschäftigte sich der 
OGH z.B. mit einer umstrittenen 
Durchführung von Verkehrscoa-
chings nach dem Führerschein-
gesetz (4 Ob 56/10d), mit dem 
Verkauf von Reiseandenken, 
Reiseproviant, Foto- und Toi-
lettenartikeln nach der Salz-
burger Öffnungszeitenverord-
nung (4 Ob 123/10g) oder mit 
„gröblich benachteiligenden“ 
Allgemeinen Geschäftsbedin-
gungen eines Mobilfunkanbie-
ters (4 Ob 99/09a). Besonders 
Verstöße gegen die Straßen-
verkehrsordnung oder ver-
wandte öffentlich-rechtliche 
Regelungen als Anknüpfungs-
punkte für das UWG können in 
der Praxis Tür und Tor für lau-
terkeitsrechtliche Angriffe auf 
Mitbewerber öffnen. Ob das der 
OGH beabsichtigt hat, bleibt ab-
zuwarten.

FOLGEN. Die Folgen der Ver-
letzung verwaltungsrechtlicher 
Bestimmungen sind für den Be-
troffenen aufgrund einer gegen 
ihn erwirkten Gerichtsentschei-
dung aber oft wesentlich gra-
vierender als eine Verwaltungs-
strafe. Neben den erheblichen 

Verfahrenskosten droht auch 
eine Urteilsveröffentlichung, 
die je nach Publizität des Ver-
stoßes kostspielig ist und einen 
Imageschaden mit sich bringt. 
Theoretisch ist, wenn auch in 
der Praxis sehr selten, im Falle 
eines Schadens und Verschul-
dens des verstoßenden Unter-
nehmers auch Schadenersatz 
denkbar. Noch schwerer können 
aber Beugestrafen in einem 
Exekutionsverfahren wiegen. 

Hat der Mitbewerber oder 
Verband nämlich einmal einen 
rechtskräftigen Titel erwirkt, 
kann er bei fortgesetzten oder 
weiteren Verstößen 30 Jahre 
lang Unterlassungsexekution 
führen. Abhängig von der wirt-
schaftlichen Leistungsfähigkeit 
des Unternehmers können pro 
Exekutionsantrag Beugegeld-
strafen von bis zu 100.000 
Euro verhängt werden. Drohen 
daher bei der ersten Exekution 
bereits einige Tausend Euro 
Strafe, kann es bei weiteren 
begründeten Exekutionsanträ-
gen bis zur Höchststrafe hinauf 
gehen, und das pro gestelltem 
Antrag.

Bedenkt man, dass Unter-
lassungstitel regelmäßig über 
den konkreten Verstoß hinaus-
gehen, um Umgehungen nicht 
allzu leicht zu machen, macht 
es sich für ein Unternehmen 
durchaus bezahlt, wenn das 
UWG nicht nur in der Marke-
tingabteilung, sondern auch 
in anderen Unternehmensbe-
reichen bei der Einhaltung der 
Gesetze beachtet wird. Sonst 
wird uU die Verletzung einer 
Verwaltungsvorschrift zum 
Spielball für den Mitbewerb.

Dr. Ivo Rungg
Binder Grösswang

rungg@bindergroesswang.at

VORSicht. Wenn man von unlauterem Wettbewerb spricht, denkt man zuerst an diverse 
Werbeverbote, irreführende Angaben, unsachliche Vergleiche mit Mitbewerbern oder aggressive 

Geschäftspraktiken. Das UWG umfasst jedoch deutlich mehr! 
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23.11.2010 
COMPLIANCE OFFICER - 
SÜNDENBOCK? 

18:00 bis 19:30 Uhr, Arbeit 
im Spannungsfeld zwischen 
Kontrolle und persönlicher 
Haftung. Vortragende: Dr. 
Andreas Zahradnik und 
MMag. Dr Felix Hörlsberger. 
Die Teilnahme am Seminar 
ist kostenlos. DORDA BRUG-
GER JORDIS Rechtsanwälte, 
Dr-Karl-Lueger-Ring 10, 1010 
Wien, 6. Stock, Tel 01-533 47 
95-77, seminare@dbj.at.  

24.11.2010
HERAUSFORDERUNG 
CHINA 

17:00 bis 18:30 Uhr, Aufstieg 
mit dem Drachen? Tipps für 
Geschäftsanbahnung, Ver-
tragsgestaltung und Struk-
turierung von Beschaffung 
& Absatz. Ebenfalls:. DORDA 
BRUGGER JORDIS, 

24.11.2010
BAURECHT - VERTRAGS-
GESTALTUNG VON  
SUBUNTERNEHMER-
VERTRÄGEN 

17:00 Uhr, Der Subunterneh-
mer: Partner oder Melkkuh? 
IZD Tower, Wagramer Str. 19, 
1220 Wien Dr. Georg Karasek, 
Dr. Paul Schmidinger. KARA-
SEK WIETRZYK Rechtsanwäl-
te, Tel +43 1 24 500, office@
kwr.at

o1.12.2010
GENEHMIGUNGEN - 
STÄNDIGER KAMPF VON 
ANTRAGSTELLERN

17:00 Uhr, Öffentliches 
Recht - Genehmigungen-
Ständiger Kampf zwischen 
Antragsteller, Anrainern und 
Behörden, Dr. Herwig Hauen-
schild. Ebenfalls: KARASEK 
WIETRZYK Rechtsanwälte,.
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Nicht neu, aber AKTUELL! 
Rechtsbruch im UWG
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